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I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Allgemeine Zugangsvoraussetzungen

(1) Als allgemeine Zugangsvoraussetzung für den Bachelorstudi-
engang der Philosophischen Fakultät an der Universität Rostock 
gilt der erfolgreiche Abschluss einer auf das Studium vorbereiten-
den Bildung. Die für ein Studium an der Universität Rostock erfor-
derliche Qualifikation wird durch den Erwerb der allgemeinen 
Hochschulreife oder einer einschlägigen fachgebundenen Hoch-
schulreife oder einer durch Rechtsvorschrift oder von der zuständi-
gen staatlichen Stelle als gleichwertig anerkannte Zugangsberech-
tigung oder durch eine Zugangsprüfung für beruflich qualifizierte 
Bewerberinnen und Bewerber ohne Hochschulreife nachgewiesen.

(2) Ausländische Studienbewerberinnen und Studienbewerber 
müssen ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache nachwei-
sen. Als Nachweis ausreichender deutscher Sprachkenntnisse gilt 
an der Universität Rostock die Niveaustufe C1 des Gemeinsamen 
Europäischen Referenzrahmens. Über die Anerkennung anderer 

ausreichender deutscher Sprachkenntnisse entscheidet der Prü-
fungsausschuss auf Antrag nach den Empfehlungen des Sprachen-
zentrums der Universität Rostock.

§ 2
Bachelorstudiengang, Abschluss und Regelstudienzeit

(1) Der Bachelorstudiengang der Philosophischen Fakultät führt 
zu einem berufsqualifizierenden Abschluss. Er ermöglicht den 
Übergang in eine berufliche Tätigkeit und bei Vorliegen der weite-
ren, in der jeweils einschlägigen Masterprüfungsordnung beschrie-
benen Zugangsvoraussetzungen die Aufnahme eines weiterführen-
den Masterstudiums sowie bei besonderer Eignung die Zulassung 
zur Promotion bei Vorliegen der in der jeweils einschlägigen Pro-
motionsordnung beschriebenen Zugangsvoraussetzungen.

(2) Der Bachelorstudiengang der Philosophischen Fakultät wird 
in deutscher Sprache angeboten. In den fremdsprachigen Teilstu-
diengängen können die Lehrveranstaltungen auch in den entspre-
chenden Sprachen angeboten werden.
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Prüfungsordnung
für den Bachelorstudiengang der Philosophischen Fakultät

der Universität Rostock

Vom 30. März 2012

Aufgrund von § 2 Absatz 1 in Verbindung mit § 114 Absatz 1 des Landeshochschulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. Januar 2011 (GVOBl. M-V S. 18) und des § 38 Absatz 1 des Landeshochschulgesetzes in der bis zum 31. Dezember 2010 
geltenden Fassung hat die Universität Rostock folgende Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang der Philosophischen Fakul-
tät als Satzung erlassen:
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(3) Der Bachelorstudiengang der Philosophischen Fakultät kann 
nur zum Wintersemester begonnen werden. Die Regelstudienzeit, 
innerhalb der das Studium abgeschlossen werden soll, beträgt 
sechs Semester.

(4) Im Bachelorstudium werden parallel zwei Studienfächer − 
das Erstfach (120 Leistungspunkte) und das Zweitfach (60 Leis-
tungspunkte) − aus dem Fächerangebot gemäß Anlage 1 ge-
wählt.

(5) Der Bachelorstudiengang gliedert sich je nach gewählten Stu-
dienfächern in Pflicht- und Wahlpflichtmodule. Das Erstfach 
schließt Studienanteile in Vermittlungskompetenz (VK) sowie 
einen Interdisziplinären Wahlbereich (im Rahmen von je 12 Leis-
tungspunkten) ein. Für das Bestehen der Bachelorprüfung sind 
aus den Modulen und der Bachelorarbeit insgesamt mindestens 
180 Leistungspunkte zu erwerben.

(6) Ist die Bachelorprüfung bestanden, wird der Grad Bachelor of 
Arts (B.A.) verliehen.

§ 3
Leistungspunktsystem und Module

(1) Während des Studiums sind Leistungspunkte zu erwerben. 
Sie sind ein quantitatives Maß für den mit dem Studium verbun-
denen zeitlichen Arbeitsaufwand der Kandidatinnen/der Kandida-
ten. Je Semester sind 30 Leistungspunkte zu erwerben; das ent-
spricht einem Arbeitsaufwand von etwa 900 Stunden. Der Erwerb 
von Leistungspunkten ist an das Bestehen der jeweiligen Modul-
prüfung gebunden.

(2) Das Studium gliedert sich in Module. Jedes Modul ist mit einer 
Modulprüfung abzuschließen. Nach bestandener Modulprüfung 
werden die dem jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte 
vergeben. Die Module umfassen inhaltlich zusammenhängende 
Lehrveranstaltungen und erstrecken sich in der Regel über ein Se-
mester; in Ausnahmefällen kann sich ein Modul über zwei Semes-
ter erstrecken. Die jeweiligen Lehr- und Lernformen der Module 
sind in der Studienordnung und in den Modulbeschreibungen auf-
geführt.

§ 4
Prüfungsaufbau

Die Bachelorprüfung besteht aus studienbegleitenden Modulprü-
fungen (§ 24 Absatz 1 und Anlage zu § 24 Absatz 1) und der Ba-
chelorarbeit (§§ 25 und 26), die im Erstfach geschrieben wird.

(2) Die Modulprüfungen bestehen in der Regel aus einer, maxi-
mal aus zwei Prüfungsleistungen.

 
§ 5

Fristen und Termine der Modulprüfungen

(1) Die studienbegleitenden Modulprüfungen sollen in den vorge-
sehenen Fachsemestern abgelegt werden (Regelprüfungstermine 
gemäß Anlage zu § 24 Absatz 1). Sie können vor dem Regelprü-
fungstermin abgelegt werden, sofern die für die Zulassung erfor-

derlichen Studienleistungen erbracht sind. Sie können gemäß § 6 
nach dem Regelprüfungstermin abgelegt werden.

(2) Die studienbegleitenden Modulprüfungen werden in dem 
dafür festgelegten Prüfungszeitraum abgenommen. Der Prüfungs-
zeitraum eines Semesters erstreckt sich auf acht Wochen unmittel-
bar im Anschluss an die Vorlesungszeit. Abweichend davon kön-
nen im Ausnahmefall Modulprüfungen in Form von Referaten, 
Präsentationen und Protokollen vorlesungsbegleitend absolviert 
werden, wenn die Kandidatin/der Kandidat spätestens in der ers-
ten Vorlesungswoche über die für sie/ihn geltende Prüfungsart, 
deren Umfang und den jeweiligen Abgabetermin in Kenntnis ge-
setzt wird.

(3) Die Kandidatin/der Kandidat hat sich zu jeder Modulprüfung 
schriftlich beim Prüfungsamt anzumelden. Die Frist für die Mel-
dung zu den Modulprüfungen eines Prüfungszeitraums endet vier 
Wochen vor dessen Beginn. Die Anmeldung zur Modulprüfung 
kann auch elektronisch über ein vom Prüfungsausschuss dafür be-
stimmtes Webportal der Universität Rostock erfolgen. Der Ein-
gang der Anmeldung ist der Anmeldenden/dem Anmeldenden in 
geeigneter Form zu bestätigen. Über die jeweils vorgesehene 
Form der Anmeldung sind die Kandidatinnen/Kandidaten spätes-
tens in der ersten Vorlesungswoche zu unterrichten.

(4) Die Daten des Prüfungszeitraums, die in ihm ablegbaren Mo-
dulprüfungen sowie die zugehörigen Meldefristen werden bis spä-
testens sechs Wochen vor Ende der Vorlesungszeit eines Semes-
ters durch ortsüblichen Aushang bekannt gegeben. Bei Prüfungen, 
die während der Vorlesungszeit stattfinden, erfolgt die Bekanntga-
be der Meldefrist zusammen mit der Bekanntgabe von Prüfungs-
art, Umfang und Abgabetermin gemäß Absatz 2.

(5) Die konkreten Prüfungstermine und -orte für die einzelnen 
Prüfungen werden durch den Prüfungsausschuss festgelegt und 
spätestens vierzehn Tage vor Beginn eines Prüfungszeitraumes 
durch ortsüblichen Aushang bekannt gegeben.

§ 6
Fristüberschreitung

(1) Die Kandidatin/der Kandidat kann von den Regelprüfungster-
minen (Anlage zu § 24 Absatz 1) abweichen. Die erstmalige Mel-
dung zu einer Modulprüfung muss jedoch spätestens zwei Semes-
ter nach dem jeweiligen Regelprüfungstermin erfolgen.

(2) Überschreitet eine Kandidatin/ein Kandidat die Frist, um die 
sie/er eine Modulprüfung verschieben kann, aus von ihr/ihm zu 
vertretenden Gründen, so gilt diese Modulprüfung als abgelegt 
und nicht bestanden.

(3) Überschreitet eine Kandidatin/ein Kandidat die Frist, um die 
sie/er eine Modulprüfung verschieben kann, aus Gründen, die sie/
er nicht zu vertreten hat, so hat sie/er die Gründe dem Prüfungs-
ausschuss unverzüglich schriftlich mitzuteilen und glaubhaft zu 
machen. Erkennt der Prüfungsausschuss die Gründe an, so be-
nennt er eine neue Frist für die Modulprüfung.

(4) Fristüberschreitungen aufgrund der Inanspruchnahme von 
Mutterschutzfristen und Elternzeit hat die Kandidatin/der Kandi-
dat generell nicht zu vertreten.
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§ 7
Mündliche Prüfungsleistungen

(1) Die Modulprüfungen können aus mündlichen Prüfungsleis-
tungen in Form einer mündlichen Prüfung oder in Form sonstiger 
mündlicher Prüfungsarten gemäß der Studienordnung samt zuge-
hörigen Fachanhängen bestehen. Sonstige mündliche Prüfungsar-
ten können Referate, Präsentationen und Kolloquien sein. In den 
mündlichen Prüfungsleistungen soll die Kandidatin/der Kandidat 
nachweisen, dass sie/er die Zusammenhänge des Prüfungsgebie-
tes erkennt und spezielle Fragestellungen in diese Zusammenhän-
ge einzuordnen vermag. 

Mündliche Prüfungsleistungen werden vor mindestens zwei Prü-
ferinnen/Prüfern (Kollegialprüfung) oder einer Prüferin/einem 
Prüfer in Gegenwart einer sachkundigen Beisitzerin/eines sach-
kundigen Beisitzers abgelegt. Die Dauer der Prüfung beträgt min-
destens 15 Minuten und höchstens 60 Minuten.

(3) Mündliche Prüfungsleistungen können auch als Gruppenprü-
fung abgelegt werden. Es können bis zu drei Kandidatinnen/Kan-
didaten gleichzeitig geprüft werden. Die Dauer der Prüfung der 
einzelnen Kandidatin/des einzelnen Kandidaten reduziert sich in 
der Gruppenprüfung gegenüber der Einzelprüfung (Absatz 2) um 
fünf Minuten.

(4) Mündliche Prüfungsleistungen werden in der Regel in deut-
scher Sprache abgelegt. Werden in einem Modul gemäß der Studi-
enordnung Lehrveranstaltungen in einer anderen als in deutscher 
Sprache abgehalten, kann die Kandidatin/der Kandidat beantra-
gen, in dieser Sprache geprüft zu werden. Eine mündliche Prü-
fungsleistung ist in einer anderen als in deutscher Sprache abzule-
gen, wenn dies in der Anlage zu § 24 Absatz 1 vorgesehen ist.

(5) Art und Dauer der einzelnen mündlichen Prüfungsleistungen 
sind in der Anlage zu § 24 Absatz 1 festgelegt (Fachanhänge).

(6) Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der mündli-
chen Prüfungsleistungen sowie gegebenenfalls besondere Vor-
kommnisse werden in einem Protokoll festgehalten. Das Ergebnis 
wird der Kandidatin/dem Kandidaten im Anschluss an die münd-
liche Prüfungsleistung bekannt gegeben.

(7) Die Kandidatinnen/die Kandidaten, die zu einem späteren 
Zeitpunkt die gleiche mündliche Prüfungsleistung ablegen wol-
len, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als Zuhö-
rerinnen/Zuhörer zugelassen, es sei denn, die zu prüfende Kandi-
datin/der zu prüfende Kandidat oder eine/einer der zu prüfenden 
Kandidatinnen/Kandidaten widerspricht. Zuhörerinnen/Zuhörer 
dürfen nicht bei der Beratung und Bekanntgabe der Prüfungser-
gebnisse teilnehmen.

§ 8
Schriftliche Prüfungsleistungen

(1) Die Modulprüfungen können aus schriftlichen Prüfungsleis-
tungen in Form von Klausurarbeiten oder in Form sonstiger 
schriftlicher Prüfungsarbeiten gemäß der Studienordnung samt 
zugehörigen Fachanhängen bestehen. Sonstige schriftliche Prü-
fungsarten können sein: Hausarbeiten, Berichte, Praktikumsbe-
richte, Dokumentationen, Portfolios, Protokolle und Essaysamm-

lungen. In den schriftlichen Prüfungsleistungen soll die Kandida-
tin/der Kandidat nachweisen, dass sie/er auf der Basis des notwen-
digen Grundlagenwissens in begrenzter Zeit und mit begrenzten 
Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden des Faches Aufgaben 
lösen oder Themen bearbeiten kann.

(2) Schriftliche Prüfungsleistungen sind in der Regel, zumindest 
aber im Fall der Wiederholungsprüfung, von zwei Prüferinnen/
Prüfern zu bewerten. Das Bewertungsverfahren soll vier Wochen 
nicht überschreiten.

(3) Die Dauer von Klausurarbeiten beträgt mindestens 60 Minu-
ten und höchstens 300 Minuten.

(4) Der Arbeitsaufwand für sonstige schriftliche Arbeiten beträgt 
höchstens 90 Stunden. Ausgabe des Themas der Arbeit und deren 
Abgabe werden aktenkundig gemacht.

(5) Schriftliche Prüfungsleistungen werden in der Regel in deut-
scher Sprache abgelegt. Werden in einem Modul gemäß Studien-
ordnung Lehrveranstaltungen in einer anderen als in deutscher 
Sprache abgehalten, kann die Kandidatin/der Kandidat beantra-
gen, in dieser Sprache geprüft zu werden. Eine schriftliche Prü-
fungsleistung ist in einer anderen als in deutscher Sprache abzule-
gen, wenn dies in der Anlage zu § 24 Absatz 1 vorgesehen ist.

(6) Art und Dauer der einzelnen schriftlichen Prüfungsleistungen 
sind in der Anlage zu § 24 Absatz 1 festgelegt. Im Einzelfall kann 
auf begründeten Antrag der Prüfungsausschuss die Bearbeitungs-
frist von Hausarbeiten ausnahmsweise um höchstens vier Wochen 
verlängern.

(7) Für sonstige schriftliche Arbeiten kann die/der Modulverant-
wortliche verlangen, dass diese zusätzlich auf einem elektroni-
schen Datenträger in maschinenlesbarer Form vorgelegt werden, 
um im Wege eines Datenabgleichs die Urheberschaft der Kandi-
datin/des Kandidaten überprüfen zu können. Bei Zweifeln an der 
Urheberschaft einer Kandidatin/eines Kandidaten ist diese/dieser 
vor einer Entscheidung über das weitere Vorgehen anzuhören.

§ 9
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung der Noten

(1) Module werden benotet oder mit „bestanden“ oder „nicht be-
standen“ bewertet. Nicht benotet werden die Module, die im Rah-
men des Interdisziplinären Wahlbereichs belegt werden und das 
Modul Vermittlungskompetenz. Mögliche weitere nicht zu beno-
tende Module sind in den fachspezifischen Prüfungs- und Studien-
plänen gekennzeichnet (Anlage zu § 24 Absatz 1). Für die Bewer-
tung der Prüfungsleistungen sind folgende Noten zu verwenden:

1 = sehr gut = eine hervorragende Leistung;
2 = gut   =  eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen 
liegt;

3 = befriedigend =  eine Leistung, die durchschnittlichen 
Anforderungen entspricht;

4 = ausreichend =  eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 
noch den Anforderungen genügt;

5 = nicht ausreichend =  eine Leistung, die wegen erheblicher 
Mängel den Anforderungen nicht 
mehr genügt.
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Zur differenzierten Bewertung der Prüfungsleistungen können 
die Noten um 0,3 auf Zwischenwerte erhöht oder erniedrigt wer-
den. Zulässig sind die Noten 1,0; 1,3; 1,7; 2,0; 2,3; 2,7; 3,0; 3,3; 
3,7; 4,0 und 5,0. Die Noten 0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind ausge-
schlossen.

(2) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von 
den jeweiligen Prüferinnen/Prüfern festgesetzt. Bei mehreren 
Prüferinnen/Prüfern ergibt sich die Note aus dem arithmeti-
schen Mittel der Einzelbewertungen. Dabei wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren 
Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Wird eine schriftliche 
Prüfungsleistung von zwei Prüferinnen/Prüfern bewertet und ist 
die Abweichung der Bewertung größer als 2,0, wird eine weite-
re Bewertung durch eine dritte Prüferin/einen dritten Prüfer ein-
geholt. Schließt die dritte Prüferin/der dritte Prüfer sich der 
Bewertung von einem der beiden ersten Prüferinnen/Prüfer an, 
so gilt diese Note (Stichentscheid). Sofern die dritte Prüferin/
der dritte Prüfer eine andere Note als die beiden ersten Prüferin-
nen/Prüfer vergibt, wird die Endnote aus dem arithmetischen 
Mittel der drei Einzelbewertungen gebildet. Satz 3 gilt entspre-
chend.

(3) Besteht eine Modulprüfung aus zwei Prüfungsleistungen, er-
rechnet sich die Modulnote aus dem Durchschnitt der Noten die-
ser beiden Prüfungsleistungen. Die Noten der beiden Prüfungs-
leistungen gehen gleich gewichtet in die Modulnote ein. Bei der 
Modulnote wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestri-
chen. Die Modulnote lautet:

bei einem Durchschnitt
bis einschließlich 1,5 = sehr gut;

bei einem Durchschnitt
von 1,6 bis einschließlich 2,5 = gut;

bei einem Durchschnitt von
2,6 bis einschließlich 3,5 = befriedigend;

bei einem Durchschnitt
von 3,6 bis einschließlich 4,0 = ausreichend;

bei einem Durchschnitt
ab 4,1   = nicht ausreichend.

(4) Für die Bachelorprüfung wird eine Gesamtnote gebildet. 
Sie errechnet sich aus dem Mittelwert aller Modulnoten und 
der Note der Bachelorarbeit, dabei werden die Modulnoten mit 
den ihnen zugeordneten Leistungspunkten gewichtet, die 
12 Leistungspunkte der Bachelorarbeit werden dreifach ge-
wichtet. Für die Gesamtnote wird nur die erste Dezimalstelle 
hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen wer-
den ohne Rundung gestrichen. Die Gesamtnote lautet entspre-
chend Absatz 3.

(5) Zusätzlich zur Gesamtnote erfolgt eine relative Zuordnung 
dieser in Abhängigkeit von der Einordnung der erzielten Gesamt-
note innerhalb einer Vergleichsgruppe (European Credit Transfer 
System Note). 

§ 10
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ (5,0) 
bewertet, wenn die Kandidatin/der Kandidat ohne triftigen Grund 
von ihr zurücktritt, nachdem sie/er zu ihr zugelassen wurde, oder 
wenn sie/er einen für sie/ihn bindenden Prüfungstermin ohne trif-
tigen Grund versäumt. Dasselbe gilt, wenn sie/er eine schriftliche 
Prüfungsleistung nicht innerhalb der vorgegebenen Bearbeitungs-
zeit erbringt.

(2) Der für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachte 
Grund muss dem Prüfungsausschuss unverzüglich schriftlich ange-
zeigt und glaubhaft gemacht werden. Bei Krankheit der Kandidatin/
des Kandidaten ist ein ärztliches Attest vorzulegen; in Zweifelsfäl-
len kann die Vorlage eines amtsärztlichen Attestes verlangt werden. 
Soweit die Einhaltung von Fristen für die erstmalige Meldung zu 
einer Prüfung, die Wiederholung von Prüfungen, die Gründe für das 
Versäumnis von Prüfungen und die Einhaltung von Bearbeitungs-
zeiten für Prüfungsarbeiten betroffen sind, steht der Krankheit der 
Kandidatin/des Kandidaten die Krankheit eines von ihr/ihm über-
wiegend allein zu versorgenden Kindes gleich. Wird der Grund an-
erkannt, so setzt der Prüfungsausschuss einen neuen Termin fest.

(3) Bei Modulprüfungen, die aus mehreren Prüfungsleistungen 
bestehen, werden die Prüfungsleistungen dieses Moduls, die bis 
zu einem anerkannten Rücktritt beziehungsweise einem aner-
kannten Versäumnis einer Prüfungsleistung dieses Moduls er-
bracht worden sind, angerechnet.

(4) Versucht die Kandidatin/der Kandidat, das Ergebnis ihrer/sei-
ner Prüfungsleistungen durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, wird die betreffende Prü-
fungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Eine Kandi-
datin/ein Kandidat, die/der den ordnungsgemäßen Ablauf eines 
Prüfungstermins stört, kann von der jeweiligen Prüferin/dem je-
weiligen Prüfer oder der/dem Aufsichtführenden von der Fortset-
zung der Prüfungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall 
wird die Prüfungsleistung mit „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. 
In schwerwiegenden Fällen der Täuschung, Benutzung nicht zuge-
lassener Hilfsmittel oder Störung des ordnungsgemäßen Prüfungs-
ablaufs durch die Kandidatin/den Kandidaten kann der Prüfungs-
ausschuss die Kandidatin/den Kandidaten von der Erbringung 
weiterer Prüfungsleistungen ausschließen mit der Folge, dass die 
Kandidatin/der Kandidat ihren/seinen Prüfungsanspruch in diesem 
Studiengang endgültig verliert; hierüber hat der Prüfungsausschuss 
einen mit Rechtsbehelfsbelehrung zu versehenden schriftlichen 
Bescheid zu erstellen. Der Kandidatin/dem Kandidaten ist vor 
einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

§ 11
Mängel im Prüfungsverfahren

(1) Erweist sich, dass das Verfahren einer mündlichen oder einer 
schriftlichen Prüfungsleistung mit Mängeln behaftet war, die das 
Prüfungsergebnis beeinflusst haben, wird auf Antrag einer Kandi-
datin/eines Kandidaten oder von Amts wegen angeordnet, dass von 
einer bestimmten Kandidatin/einem bestimmten Kandidaten oder 
von allen Kandidatinnen/Kandidaten die Prüfungsleistung wieder-
holt wird. Die Mängel müssen bei einer schriftlichen Prüfungsleis-
tung noch in der konkreten Prüfungssituation gegenüber der Auf-
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sicht und bei mündlichen Prüfungen unverzüglich nach der Prüfung 
bei der/dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses oder bei der 
Prüferin/dem Prüfer gerügt werden. Hält die Kandidatin/der Kandi-
dat bei einer schriftlichen Prüfungsleistung die von der Aufsicht 
getroffenen Abhilfemaßnahmen nicht für ausreichend, muss sie/er 
die Rüge unverzüglich nach der Prüfung wiederholend bei der/dem 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses geltend machen.

(2) Sechs Monate nach Abschluss der Prüfungsleistung dürfen 
von Amts wegen Anordnungen nach Absatz 1 nicht mehr getrof-
fen werden.

§ 12
Bestehen und Nichtbestehen

(1) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn bei benoteten Modu-
len die Modulnote mindestens „ausreichend“ (4,0) und bei unbe-
noteten Modulen die Bewertung mit „bestanden“ erfolgt ist. Be-
steht eine Modulprüfung aus mehr als einer Prüfungsleistung, 
müssen alle Prüfungsleistungen mindestens mit „ausreichend“ 
(4,0) bewertet sein.

(2) Die Bachelorprüfung ist bestanden, wenn die erforderliche 
Anzahl an Leistungspunkten in den Pflicht- Wahlpflicht- und 
Wahlbereichen gemäß den Bestimmungen von § 24 Absatz 1 und 
der Anlage zu § 24 Absatz 1 erbracht sind und die Bachelorarbeit 
mindestens mit „ausreichend“ (4,0) bewertet wurde.

(3) Hat die Kandidatin/der Kandidat die Bachelorprüfung nicht be-
standen, wird ihr/ihm auf Antrag und gegen Vorlage der entspre-
chenden Nachweise sowie der Exmatrikulationsbescheinigung eine 
Bescheinigung ausgestellt, die alle bestandenen und alle nicht be-
standenen Prüfungsleistungen und deren Noten enthält und erken-
nen lässt, dass die Bachelorprüfung nicht bestanden ist.

(4) Hat die Kandidatin/der Kandidat die Bachelorprüfung endgül-
tig nicht bestanden, so erteilt die/der Vorsitzende des Prüfungsaus-
schusses hierüber einen Bescheid. Dieser ist mit einer Rechtsbe-
helfsbelehrung zu versehen.

§ 13
Freiversuch

(1) Einen Freiversuch unternimmt, wer eine Modulprüfung spä-
testens im Regelprüfungstermin erstmalig ablegt.

(2) Besteht eine Kandidatin/ein Kandidat eine Modulprüfung im 
Freiversuch (Absatz 1) nicht, so gilt sie als nicht unternommen, 
außer sie wurde wegen Täuschung oder Ordnungsverstoßes (§ 10 
Absatz 4) für nicht bestanden erklärt. Sie muss spätestens in dem 
Prüfungszeitraum, der dem Regelprüfungstermin folgt, erneut abge-
legt werden; anderenfalls gilt die Modulprüfung als abgelegt und mit 
„nicht bestanden“ bewertet. Für die Inanspruchnahme von Mutter-
schutzfristen und Elternzeit gilt die Regelung gemäß § 6 Absatz 4.

(3) Besteht eine Kandidatin/ein Kandidat die Modulprüfung im 
Freiversuch (Absatz 1), darf sie/er die Prüfung zum Zwecke der 
Notenverbesserung erneut ablegen (Verbesserungsversuch). Der 
Verbesserungsversuch muss spätestens im nächsten Prüfungszeit-
raum erfolgen. Es gilt jeweils die bessere Note.

§ 14
Wiederholung von Modulprüfungen

Nicht bestandene Modulprüfungen können einmal wiederholt 
werden. Die Wiederholung einer bestandenen Modulprüfung ist, 
abgesehen von einer im Rahmen des Freiversuchs bestandenen 
Modulprüfung, nicht zulässig. Fehlversuche an anderen Universi-
täten und gleichgestellten Hochschulen werden angerechnet.

(2) Besteht eine Modulprüfung aus mehr als einer Prüfungsleis-
tung, so sind nur die Prüfungsleistungen zu wiederholen, die nicht 
mit mindestens „ausreichend“ (4,0) bewertet wurden.

(3) Die erste Wiederholungsprüfung muss innerhalb von sechs 
Monaten nach Ablauf des jeweiligen Prüfungsverfahrens erfol-
gen. Die erste Wiederholungsprüfung für Modulprüfungen, die 
während der Vorlesungszeit zu erbringen sind, ist spätestens am 
Ende des Semesters abzulegen, in dem das betreffende Modul das 
nächste Mal abgehalten wird.

(4) Die zweite Wiederholung einer Modulprüfung wird für Prü-
fungen im Umfang von zehn Prozent der zu erzielenden Leis-
tungspunkte, mindestens jedoch für zwei Modulprüfungen zuge-
lassen. Die zweite Wiederholungsprüfung hat spätestens zum 
nächsten regulären Prüfungstermin zu erfolgen und soll als münd-
liche Prüfung (§ 7) durchgeführt werden.

(5) Bei Versäumnis der Wiederholungsfrist gilt die Wiederho-
lungsprüfung als abgelegt und wird mit „nicht bestanden“ bewer-
tet, es sei denn, die Kandidatin/der Kandidat hat das Versäumnis 
nicht zu vertreten. § 10 Absatz 2 gilt entsprechend.

§ 15
Sonderregelung

(1) Macht die Kandidatin/der Kandidat durch ein ärztliches Zeug-
nis glaubhaft, dass sie/er wegen länger andauernder oder ständiger 
Behinderung oder chronischer Erkrankung nicht in der Lage ist, 
eine Prüfungsleistung in der vorgesehenen Form abzulegen, so 
trifft die/der Vorsitzende des Prüfungsausschusses eine besondere 
Regelung zum Ausgleich des Nachteils. Insbesondere kann sie/er 
die Dauer einer Prüfungsleistung verlängern oder eine andere Art 
der Leistung verlangen. Entsprechendes gilt für Studienleistun-
gen. Auf Beschluss des Prüfungsausschusses kann ein amtsärztli-
ches Zeugnis verlangt werden.

(2) Entscheidungen gemäß Absatz 1 werden auf schriftlichen An-
trag hin getroffen. Bei Prüfungsleistungen ist der Antrag der An-
meldung zur Prüfungsleistung beizufügen. Der Prüfungsausschuss 
hat die Behindertenbeauftragte/den Behindertenbeauftragten über 
den Antrag zu informieren und sie/ihn vor der Entscheidung anzu-
hören, es sei denn, sie/er verzichtet auf die Anhörung.

§ 16
Anrechnung von Studienzeiten,

Studienleistungen und Prüfungsleistungen

(1) Studienbewerberinnen/Studienbewerber haben bis spätestens 
zwei Wochen nach Aufnahme des Studiums eine vollständige 
Übersicht beim Prüfungsausschuss abzugeben, aus der hervor-
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geht, welche Studien- oder Prüfungsleistungen einschließlich 
aller nicht bestandenen Prüfungen sie an Hochschulen bezie-
hungsweise an anderen in Absatz 4 genannten Einrichtungen er-
bracht haben. Soweit nach Maßgabe der folgenden Regelungen 
eine Anrechnung von Studien- oder Prüfungsleistungen möglich 
ist, haben die Kandidatinnen/Kandidaten die für die Anrechnung 
erforderlichen Nachweise und Unterlagen beizubringen.

(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen aus 
anderen Studiengängen werden angerechnet, soweit die Gleich-
wertigkeit gegeben ist. Studienzeiten, Studienleistungen und Prü-
fungsleistungen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt, Umfang 
und in den Anforderungen denjenigen des Bachelorstudienganges 
der Philosophischen Fakultät im Wesentlichen entsprechen. Dabei 
wird kein schematischer Vergleich, sondern eine Gesamtbetrach-
tung und Gesamtbewertung vorgenommen.

(3) Bei der Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen 
und Prüfungsleistungen, die außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland erbracht wurden, werden die von Kultusministerkon-
ferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenz-
vereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Partnerschaf-
ten der Universität Rostock beachtet. Näheres zu Studienaufent-
halten im Ausland regelt die Studienordnung.

(4) Absatz 2 gilt auch für Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen, die in staatlich anerkannten Fernstudien und 
an anderen Bildungseinrichtungen, insbesondere an staatlichen 
oder staatlich anerkannten Berufsakademien erworben wurden.

(5) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, wer-
den die Noten – soweit die Notensysteme vergleichbar sind – 
übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote einbezogen. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-
den“ aufgenommen.

(6) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 2 bis 4 besteht 
ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die Anrechnung von Studien-
zeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die in der Bun-
desrepublik Deutschland erbracht wurden, erfolgt von Amts wegen.

§ 17
Prüfungsausschuss

(1) Für die Organisation der Modulprüfungen sowie die durch 
diese Prüfungsordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prü-
fungsausschuss gebildet. Ihm gehören sieben Mitglieder an, dar-
unter vier Mitglieder aus der Gruppe der Hochschullehrerinnen/
Hochschullehrer, zwei Mitglieder aus der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter sowie eine studentische 
Vertreterin/ ein studentischer Vertreter. Die Amtszeit der Mitglie-
der beträgt zwei Jahre, die der studentischen Vertreterin/des stu-
dentischen Vertreters ein Jahr.

(2) Die/der Vorsitzende, die Stellvertreterin/der Stellvertreter, die 
weiteren Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Stell-
vertreterinnen/Stellvertreter werden durch den Fakultätsrat be-
stellt, wobei für die Bestellung der studentischen Mitglieder im 
Prüfungsausschuss ein Vorschlagsrecht der dem Fakultätsrat an-
gehörenden studentischen Vertreterinnen/Vertreter besteht. Die/
der Vorsitzende führt die Geschäfte des Prüfungsausschusses.

(3) Der Prüfungsausschuss trifft alle anfallenden Entscheidungen, 
ausgenommen Bewertungen von Prüfungsleistungen. Belastende 
Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der Kandidatin/
dem Kandidaten schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist zu be-
gründen und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

(4) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmun-
gen der Prüfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet re-
gelmäßig der Fakultät über die Entwicklung der Prüfungs- und 
Studienzeiten einschließlich der tatsächlichen Bearbeitungszei-
ten für die Bachelorarbeit sowie über die Verteilung der Modul- 
und Gesamtnoten. Der Bericht wird in geeigneter Weise durch 
die Universität offen gelegt. Der Prüfungsausschuss gibt Anre-
gungen zur Reform der Studienordnungen, Studienpläne und 
Prüfungsordnungen.

(5) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der 
Abnahme der Prüfungsleistungen beizuwohnen.

(6) Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, wenn sämtliche 
Mitglieder schriftlich unter Einhaltung der Ladungsfrist von zwei 
Wochen geladen sind und mindestens die Hälfte der Mitglieder, 
darunter mindestens zwei der professoralen Mitglieder, anwesend 
ist. Er beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme der/des Vorsitzenden 
oder, in ihrer/seiner Abwesenheit, die Stimme der Stellvertreterin/
des Stellvertreters.

(7) Die/der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses ein. Sie/er trägt Sorge, dass die Sitzungen des Prüfungs-
ausschusses protokolliert werden. Sie/er ist befugt, anstelle des 
Prüfungsausschusses unaufschiebbare Entscheidungen allein zu 
treffen. Hiervon hat sie/er dem Prüfungsausschuss unverzüglich 
Kenntnis zu geben. Darüber hinaus kann der Prüfungsausschuss 
der/dem Vorsitzenden die Erledigung von einzelnen Aufgaben wi-
derruflich übertragen.

(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Stellver-
treterinnen/Stellvertreter unterliegen der Amtsverschwiegenheit. 
Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, werden sie durch 
die Vorsitzende/den Vorsitzenden zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet.

§ 18
Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer

(1) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind das an der Hoch-
schule hauptberuflich tätige wissenschaftliche und künstlerische 
Personal, Lehrbeauftragte und in der beruflichen Praxis und Aus-
bildung erfahrene Personen befugt. Hochschulprüfungen sollen 
nur von Personen abgenommen werden, die Lehraufgaben erfül-
len. Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen bewertet wer-
den, die selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzen.

(2) Die Namen der Prüferinnen/Prüfer für die mündlichen und 
schriftlichen Prüfungsleistungen werden durch ortsüblichen Aus-
hang zeitgleich mit den Prüfungsterminen bekannt gegeben.

(3) Für die Prüferinnen/Prüfer und Beisitzerinnen/Beisitzer gilt  
§ 17 Absatz 8 entsprechend.
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§ 19
Ungültigkeit der Bachelorprüfung 

(1) Hat die Kandidatin/der Kandidat bei einer Prüfungsleistung 
getäuscht oder einen Täuschungsversuch unternommen und wird 
diese Tatsache erst nach Aushändigung des Zeugnisses bekannt, 
so kann die Note der Prüfungsleistung entsprechend § 10 Absatz 
4 berichtigt werden. Gegebenenfalls kann die Modulprüfung für 
„nicht ausreichend“ und die Bachelorprüfung für „nicht bestan-
den“ erklärt werden. Entsprechendes gilt für die Bachelorarbeit.

(2) Waren die Voraussetzungen für die Abnahme einer Modulprü-
fung nicht erfüllt, ohne dass die Kandidatin/der Kandidat hierüber 
täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst nach Aushändigung 
des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Beste-
hen der Modulprüfung geheilt. Hat die Kandidatin/der Kandidat 
vorsätzlich zu Unrecht erwirkt, dass sie/er die Modulprüfung ab-
legen konnte, so kann die Modulprüfung für „nicht ausreichend“ 
und die Bachelorprüfung für „nicht bestanden“ erklärt werden.

(3) Der Kandidatin/dem Kandidaten wird vor einer Entscheidung 
Gelegenheit zur Äußerung gegeben.

(4) Das unrichtige Zeugnis wird eingezogen und gegebenenfalls 
ein neues erteilt. Mit dem unrichtigen Zeugnis wird auch die Ur-
kunde eingezogen, wenn die Bachelorprüfung aufgrund einer 
Täuschung für „nicht bestanden“ erklärt wurde. Eine Entschei-
dung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 ist nach einer Frist von 
fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses ausgeschlossen.

§ 20
Widerspruchsverfahren

(1) Die Kandidatin/der Kandidat kann gegen Bescheide des Prü-
fungsausschusses beim Prüfungsausschuss schriftlich oder münd-
lich zur Niederschrift Widerspruch einlegen. Will der Prüfungs-
ausschuss dem Widerspruch nicht abhelfen, leitet er unverzüglich 
den Widerspruch an den Widerspruchsausschuss der Universität 
weiter. Vor der Entscheidung des Prüfungsausschusses über eine 
Bewertungsentscheidung einer Prüferin/eines Prüfers ist diese/
dieser zur Stellungnahme aufzufordern.

(2) Das Widerspruchsverfahren richtet sich nach der Verfahrens-
ordnung zur Bearbeitung von Widersprüchen in Prüfungsangele-
genheiten der Universität Rostock.

§ 21
Einsicht in die Prüfungsakten

Innerhalb eines Jahres nach Abschluss des Prüfungsverfahrens 
einer Modulprüfung oder der Bachelorarbeit wird der Kandidatin/
dem Kandidaten auf Antrag in angemessener Frist Einsicht in 
ihre/seine schriftlichen Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen 
Gutachten und in die Prüfungsprotokolle gewährt.

II. Bachelorprüfung

§ 22
Zweck der Bachelorprüfung 

Durch die Bachelorprüfung soll die Kandidatin/der Kandidat 
nachweisen, dass sie/er die inhaltlichen und methodischen Grund-
lagen ihres/seines Faches beherrscht und die Fähigkeit besitzt, sie 
anzuwenden.

§ 23
Zulassung zu den Modulprüfungen der Bachelorprüfung

(1) Eine Modulprüfung kann nur ablegen, wer

  für den Bachelorstudiengang der Philosophischen Fakultät an 
der Universität Rostock eingeschrieben ist und

1.  die in der Anlage zu § 24 Absatz 1 ausgewiesenen Prüfungs-
vorleistungen erbracht hat.

(2) Die Kandidatin/der Kandidat hat sich innerhalb der bekannt 
gegebenen Meldefrist gemäß § 5 Absatz 3 dieser Ordnung beim 
Prüfungsa mt zu den Modulprüfungen anzumelden, die sie/er in 
einem Prüfungszeitraum ablegen will. Der Anmeldung sind beizu-
fügen:

1.  eine Aufstellung der Module, in denen die Modulprüfung ab-
gelegt werden soll,

2.  die Nachweise über die gemäß der Anlage zu § 24 Absatz 1 zu 
erbringenden Prüfungsvorleistungen.

Kann ein Nachweis über eine gemäß der Anlage zu § 24 Absatz 1 
zu erbringende Prüfungsvorleistung nicht rechtzeitig zum Zeit-
punkt der Anmeldung zur Modulprüfung beigebracht werden, er-
folgt die Zulassung zur Prüfung unter Vorbehalt. Die Zulassung 
erlischt, wenn der Nachweis über die Prüfungsvorleistung nicht 
bis zum Beginn des Prüfungszeitraums der Modulprüfung vorge-
legt wird, für die die betreffende Vorleistung erforderlich ist.

(3) Die Zulassung zu einer Modulprüfung ist abzulehnen, wenn

1.  die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind 
oder

2. die Unterlagen gemäß Absatz 2 unvollständig sind oder
3.  die Kandidatin/der Kandidat in demselben oder in einem ver-

wandten Studiengang eine Prüfung endgültig nicht bestanden 
hat oder sich in einem Prüfungsverfahren befindet.

§ 24
Modulprüfungen der Bachelorprüfung

(1) Für die Bachelorprüfung sind Module im Umfang von 120 
Leistungspunkten im Erstfach und Module im Umfang von 60 
Leistungspunkten im Zweitfach abzuschließen. Die Zusammen-
stellung der zu belegenden Module, die Art der Prüfungsvorleis-
tungen, die Art und der Umfang der Modulprüfungen, der Regel-
prüfungstermin und die zu erreichenden Leistungspunkte sind in 
der Anlage 2 (Fachanhänge) aufgeführt.
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(2) Gegenstand der Modulprüfungen sind die Stoffgebiete der 
dem jeweiligen Modul nach Maßgabe der Studienordnung (Mo-
dulbeschreibung) zugeordneten Lehrveranstaltungen.

(3) Die Prüfungsanforderungen orientieren sich am Inhalt der 
Lehrveranstaltungen, die auf Grund der Studienordnung (Modul-
beschreibung) für das jeweilige Modul angeboten werden.

(4) Anstelle der in der Anlage zu § 24 Absatz 1 genannten Wahl-
pflicht- oder Wahlmodule können weitere Module aus dem Modu-
langebot anderer Studiengänge der Universität Rostock oder an-
derer Hochschulen nach den Vorschriften von § 16 als vergleich-
bare Leistung anerkannt werden. Über die Anerkennung entschei-
det der Prüfungsausschuss im Einzelfall. Die Entscheidung des 
Prüfungsausschusses soll auf Antrag der Kandidatin/des Kandida-
ten vor Beginn des Semesters erfolgen, in dem das anzurechnende 
Modul belegt werden soll. § 16 Absatz 5 gilt entsprechend.

(5) Bei der Auswahl der Wahlpflicht- oder Wahlmodule eines Se-
mesters soll der je Semester zulässige Studienumfang von 30 
Leistungspunkten nicht wesentlich über- oder unterschritten wer-
den. Pro Studienjahr sind 60 Leistungspunkte zu erwerben.

§ 25
Ausgabe und Anfertigung der Bachelorarbeit

(1) Die Bachelorarbeit soll zeigen, dass die Kandidatin/der Kan-
didat in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Pro-
blem aus ihrem/seinem Fach selbstständig nach wissenschaftli-
chen Methoden zu bearbeiten.

(2) Die Arbeit soll im sechsten Semester ausgeführt werden. Für 
die Überschreitung dieser Frist gilt § 6 entsprechend.

(3) Der Arbeitsaufwand für die Bachelorarbeit beträgt 360 Stun-
den. Die Frist für die Bearbeitung beträgt neun Wochen. Thema, 
Aufgabenstellung und Umfang sind von der Betreuerin/dem Be-
treuer so zu begrenzen, dass die Frist zur Bearbeitung eingehalten 
werden kann. Im Einzelfall kann auf begründeten Antrag der Prü-
fungsausschuss die Bearbeitungsfrist ausnahmsweise um höchs-
tens vier Wochen verlängern.

(4) Zur Bachelorarbeit wird zugelassen, wer

1.  für den Bachelorstudiengang der Philosophischen Fakultät 
der Universität Rostock eingeschrieben ist,

2.  den Erwerb von mindestens 78 Leistungspunkten im Erstfach 
nachweisen kann.

(5) Die Kandidatin/der Kandidat hat die Zulassung zur Bachelor-
arbeit schriftlich beim Prüfungsamt zu beantragen. Der Antrag ist 
bis vierzehn Tage nach Beginn der Vorlesungszeit des Semesters 
zu stellen, in dem die Kandidatin/der Kandidat die Bachelorarbeit 
anfertigen will. Die Kandidatin/der Kandidat kann mit dem An-
trag auf Zulassung Themen und Betreuerin/Betreuer vorschlagen; 
der Vorschlag begründet keinen Anspruch.

(6) Die Kandidatin/der Kandidat kann mit der Zulassung beantra-
gen, die Bachelorarbeit in einer anderen als in deutscher Sprache 
zu verfassen. Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss 

in Absprache mit der Betreuerin/dem Betreuer und der zweiten 
Prüferin/dem zweiten Prüfer der Arbeit.

(7) Die Bachelorarbeit wird von einer Professorin/einem Profes-
sor oder einer anderen nach § 18 Absatz 1 berechtigten Person 
betreut. Soll die Bachelorarbeit in einer Einrichtung außerhalb der 
Hochschule durchgeführt werden, bedarf es hierzu der Zustim-
mung des Prüfungsausschusses.

(8) Die Ausgabe des Themas für die Bachelorarbeit erfolgt über 
den Prüfungsausschuss. Thema und Zeitpunkt werden aktenkun-
dig gemacht. Die Ausgabe des Themas hat so rechtzeitig zu erfol-
gen, dass die Bachelorarbeit einschließlich der Bewertung inner-
halb der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. Das Thema 
kann nur einmal und nur innerhalb von drei Wochen nach Ausgabe 
zurückgegeben werden.

(9) § 8 Absatz 7 dieser Ordnung gilt für die Bachelorarbeit ent-
sprechend.

§ 26
Abgabe und Bewertung der Bachelorarbeit

(1) Die Bachelorarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsamt in dreifa-
cher Ausfertigung abzuliefern; der Abgabezeitpunkt wird akten-
kundig gemacht. Bei der Abgabe hat die Kandidatin/der Kandidat 
schriftlich zu versichern, dass sie/er ihre/seine Arbeit selbststän-
dig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und 
Hilfsmittel benutzt hat.

(2) Die Bachelorarbeit wird von zwei Prüferinnen/Prüfern, darun-
ter die Betreuerin/der Betreuer, selbstständig bewertet. Das Be-
wertungsverfahren soll vier Wochen ab Abgabe der Bachelorar-
beit nicht überschreiten.

(3) Die Benotung der Bachelorarbeit ergibt sich aus dem arithme-
tischen Mittel der durch die beiden Prüferinnen/Prüfer vergebe-
nen Noten. Ist die Abweichung der beiden Bewertungen größer als 
2,0 gilt § 9 Absatz 2 entsprechend. Für die Note der Bachelorar-
beit wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma berück-
sichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
Die Note wird der Kandidatin/dem Kandidaten nach Abschluss 
des Bewertungsverfahrens schriftlich mitgeteilt.

(4) Die Bachelorarbeit kann bei einer Bewertung, die schlechter 
als „ausreichend“ (4,0) ist, nur einmal wiederholt werden; § 14 
Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden. In diesem Fall ist eine 
Rückgabe des Themas in der in § 25 Absatz 8 genannten Frist je-
doch nur zulässig, wenn die Kandidatin/der Kandidat bei der An-
fertigung ihrer/seiner ersten Arbeit von dieser Möglichkeit keinen 
Gebrauch gemacht hat.

(5) Mit der Bachelorarbeit wird das Bachelorstudium abgeschlos-
sen. Über die Ergebnisse und Gutachten der Bachelorarbeit führt 
die Erstprüferin/der Erstprüfer mit der Kandidatin/dem Kandida-
ten ein abschließendes Gespräch.

(6) Für die bestandene Bachelorarbeit werden 12 Leistungspunk-
te vergeben.
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§ 27
Zeugnis, Urkunde und Diploma Supplement

(1) Über die bestandene Bachelorprüfung erhält die Kandidatin/
der Kandidat jeweils unverzüglich, möglichst innerhalb von vier 
Wochen nach Bestehen der letzten Prüfungsleistung, ein Zeugnis. 
In das Zeugnis werden die Modulnoten, die unbenoteten Module, 
das Thema der Bachelorarbeit und deren Note sowie die Gesamt-
note aufgenommen. Gegebenenfalls können ferner die Studien-
richtung und die Studienschwerpunkte sowie – auf Antrag der 
Kandidatin/des Kandidaten – das Ergebnis der Modulprüfungen 
in weiteren als den vorgeschriebenen Modulen (Zusatzmodule) 
und die bis zum Abschluss der Prüfung benötigte Fachstudiendau-
er in das Zeugnis aufgenommen werden.

(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte 
Prüfungsleistung erbracht worden ist. Es wird durch die Vorsit-
zende/den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet.

(3) Gleichzeitig mit dem Zeugnis erhält die Kandidatin/der Kan-
didat die Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses. Darin wird die 
Verleihung des Bachelorgrades beurkundet. Die Urkunde wird 
durch die Dekanin/den Dekan unterzeichnet und mit dem Siegel 
der Fakultät versehen.

(4) Außerdem werden eine englischsprachige Übersetzung des 
Abschlusszeugnisses und der Urkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades sowie ein englischsprachiges und ein 
deutschsprachiges Diploma Supplement, das Auskunft über den 
Studienverlauf gibt, ausgestellt und von der/dem Vorsitzenden des 
Prüfungsausschusses unterzeichnet.

III. Schlussbestimmungen

§ 28
Übergangsregelungen

(1) Diese Prüfungsordnung gilt erstmals für Kandidatinnen/Kan-
didaten, die im Wintersemester 2012/13 für den Bachelorstudien-
gang der Philosophischen Fakultät der Universität Rostock imma-
trikuliert wurden.

(2) Diese Prüfungsordnung gilt auch für Kandidatinnen/Kandida-
ten, die vor dem Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung in den Ba-
chelorstudiengang der Philosophischen Fakultät immatrikuliert 
wurden, sofern sie nicht binnen vier Wochen nach Inkrafttreten 
dieser Prüfungsordnung schriftlich widersprechen. Im Falle des 
Widerspruchs finden die bisher für sie geltenden Bestimmungen 
aus der Prüfungsordnung vom 24. Juli 2008 (Mittl.bl. BM M-V 
2008 S. 902) beziehungsweise der Prüfungsordnung vom 15. Juli 

2010 (Mittl.bl. BM MV 2010 S. 817.), zuletzt geändert durch Än-
derungssatzung vom 1. November 2010 (Mittl.bl. BM M-V 2011, 
S. 270), weiterhin Anwendung. Ein Widerspruch gegen einzelne 
geänderte Regelungen ist ausgeschlossen. Er erstreckt sich außer-
dem auf die zugehörige Studienordnung und gilt immer für Erst-
fach und Zweitfach. Der Prüfungsausschuss informiert rechtzeitig 
vor dem Inkrafttreten dieser Ordnung durch ortsüblichen Aushang 
und per E-Mail über das Widerspruchsrecht. Dies gilt auch für 
Kandidatinnen und Kandidaten des bisherigen Bachelorteilstudi-
engangs „Sprachliche Kommunikation und Kommunikationsstö-
rungen“, die ihr Studium in dem Bachelorteilstudiengang „Kom-
munikations- und Medienwissenschaften“ fortsetzen. Für die Ba-
chelorteilstudiengänge „Geschichte“ und „Öffentliches Recht“ 
gelten die Regelungen in den Absätzen 3 und 4.

(3) Kandidatinnen/Kandidaten, die in den Bachelorteilstudien-
gang „Geschichte“ vor dem Wintersemester 2010/11 immatriku-
liert wurden, setzen ihr Studium in Erst- und Zweitfach nach den 
bisher für sie geltenden Bestimmungen aus der Prüfungsordnung 
vom 24. Juli 2008 (Mittl.bl. BM M-V 2008 S. 902) beziehungs-
weise der Prüfungsordnung vom 15. Juli 2010 (Mittl.bl. BM MV 
2010 S. 817.), zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 
1. November 2010 (Mittl.bl. BM M-V 2011, S. 270), fort. Auf 
Antrag an den Prüfungsausschuss können diese Kandidatinnen/
Kandidaten auch nach dieser Prüfungsordnung geprüft werden. 
Bereits erbrachte Prüfungs- und Studienleistungen werden in die-
sem Fall gemäß § 16 angerechnet. Der Antrag ist unwiderruflich.

(4) Kandidatinnen/Kandidaten, die in den Teilstudiengang „Öf-
fentliches Recht“ immatrikuliert wurden, setzen ihr Studium in 
Erst- und Zweitfach nach den bisher für sie geltenden Bestimmun-
gen aus der Prüfungsordnung vom 24. Juli 2008 (Mittl.bl. BM 
M-V 2008 S. 902) fort.

§ 29
Inkrafttreten

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Mittei-
lungsblatt des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Mecklenburg-Vorpommern in Kraft. Gleichzeitig treten die Vor-
schriften der Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang der 
Philosophischen Fakultät vom 15. Juli 2010 (Mittl.bl. BM MV 
2010 S. 817), zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 1. 
November 2010 (Mittl.bl. BM M-V 2011, S. 270) unter Berück-
sichtigung von § 28 Absatz 2 bis 4 außer Kraft.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Akademischen Senats 
der Universität Rostock vom 7. März 2012 und der Genehmigung 
des Rektors vom 30. März 2012.

Rostock, den 30. März 2012

Der Rektor
der Universität Rostock

Professor Dr. Wolfgang Schareck
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